
Vereinbarung zur Gemeinnützigkeit der 
Hockeyabteilung des LSC  

 

Jedes Mitglied / Gastmitglied ist verpflichtet, die gegebene Infrastruktur und vorhandenen Ressourcen 
pfleglich zu behandeln. Beschädigungen und Verunreinigung sind zeitnah der GeschäŌsstelle zu 
melden bzw. selbst zu beheben.  
 
Vor der Nutzung des Kunstrasens ist dieser auf Bespielbarkeit zu prüfen. Grobe Verunreinigungen, 
welche den Belag schädigen bzw. verunreinigen können, (wie bspw. Äste oder Bucheckern) sind vor  
der Nutzung zu enƞernen. Sollte sich die verunreinigte Fläche nicht mit einfachen MiƩeln (Besen, 
Schaufel) bereinigen lassen, ist die Nutzung in diesem Bereich nicht gestaƩet.  
 
Zur allgemeinen Werterhaltung und Unterstützung der HockeygemeinschaŌ gilt Folgendes:  
 

- Jedes Mitglied hat ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr pro 
Kalenderjahr 5 Stunden gemeinnützige Arbeit zu erbringen. Diese Stunden können auch 
gemeinschaŌlich als MannschaŌsprojekt erbracht werden.  

- Jedes Mitglied / Gastmitglied ab dem vollendeten 18. Lebensjahr bis zum vollendeten 60. 
Lebensjahr hat pro Kalenderjahr 10 Stunden gemeinnützige Arbeit zu erbringen.  

 
Zur gemeinnützigen Arbeit zählen folgende TäƟgkeiten:  
 

- Trainer - und Co-TrainertäƟgkeiten, MannschaŌsbetreuung  
- Schiedsrichtereinsätze, Zeitnahme, Turnierleitung  
- Mitarbeit den Verein betreffend (in der Abteilungsleitung, im Vorstand, Förderverein, SHV, OHV 

und/oder DHB)  
- Mithilfe bei der OrganisaƟon von Veranstaltungen der Abteilung Hockey oder des LSC  
- Engagement bei der NW-Gewinnung (Kita, Schul- AG, Straßenfest usw.)  
- AkƟve Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Schaukasten, soziale Medien)  
- Teilnahme an Arbeitseinsätzen / der Pflege des Kunstrasens  

 
Geleistete Arbeitsstunden werden mit dem Formular „Abrechnung Arbeitsstunden“ nachgewiesen.  
 
Dieses ist von jedem Mitglied selbstständig und in Eigenverantwortung zu führen. Die geleisteten  
Arbeitsstunden werden vom jeweiligen Einsatz-Verantwortlichen unmiƩelbar nach Ende des Einsatzes 
abgezeichnet. Das ausgefüllte Formular ist bis spätestens zum 31.12. des laufenden Jahres bei der 
Abteilungsleitung oder der dafür benannten Person einzureichen.  
 
Wer die Stunden nicht erbringen kann, hat die Möglichkeit diese mit 10,00€/Stunde zu bezahlen.  
Wer bis 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres die Stunden nicht erbracht hat, muss diese bis 31.01. des 
Folgejahres bezahlen. Erfolgt weder die Erbringung der Stunden noch die pünktliche Zahlung, wird das 
betreffende Mitglied/Gastmitglied mit soforƟger Wirkung für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt. 
 
Abteilungsleitung Hockey  
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ABRECHNUNG ARBEITSSTUNDEN 
 

Liebe Hockeyfreunde, 

jedes Mitglied/Gastmitglied hat ab dem vollendeten 14. Lebensjahr pro Kalenderjahr eine gewisse 
Anzahl gemeinnütziger Arbeitsstunden zugunsten des LSC zu erbringen. Von dieser Regelung sind 
Mitglieder über 60 Jahre ausgenommen. 

Auf der folgenden Seite findet ihr unsere Vereinbarung zur Gemeinnützigkeit. 

Um die Abrechnung der geleisteten Stunden zu ermöglichen, ist dieser Nachweis von Jedem in 
Eigenverantwortung zu führen. Geleistete Arbeitsstunden sind zu dokumenƟeren und vom jeweils 
Verantwortlichen zu bestäƟgen. 

Wer die Stunden nicht erbringen kann, hat die Möglichkeit diese mit 10,00 €/Stunde zu bezahlen. Wer 
bis 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres die Stunden nicht erbracht hat, muss diese bis 31.01. des 
Folgejahres bezahlen. Erfolgt weder die Erbringung der Stunden noch die pünktliche Zahlung, wird das 
betreffende Mitglied / Gastmitglied mit soforƟger Wirkung für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname      Geburtsjahr 

Hinweis: 

Zu erbringende Stunden: 

- ab dem vollendeten 14. Lebensjahr: 5 Stunden 
- ab dem vollendeten 18. Lebensjahr: 10 Stunden 

 

 
Datum 

TäƟgkeit Anzahl 
Stunden 

UnterschriŌ verantw. Trainer/ 
Betreuer 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


